
 
 
 
 
 
 

Lizenzvereinbarung über Zulassung für Zumbini für Kitas 
 
 
Anweisungen: 

 
 

1. Lesen und unterschreiben Sie bitte die „Lizenzvereinbarung über 
Zulassung für Zumbini für Kitas“ 

 
2. Laden Sie die unterschriebene Vereinbarung auf 

www.zumbini.com/school-approval hoch  
 

3. Innerhalb von 72 Stunden nach Versendung erhalten Sie eine E-Mail, mit 
der Ihre Zulassung bestätigt wird 

 
 
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an unter (305) 330-1512 oder 
senden Sie uns eine E-Mail an support@zumbini.com 
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ZUMBINI®	FÜR	KITAS	LIZENZVEREINBARUNG	FÜR	ZUGELASSENE	EINRICHTUNGEN 
 
Diese	 Lizenzvereinbarung	 für	 zugelassene	 Einrichtungen	 für	 Zumbini®	 für	 Kitas	 („Lizenzvereinbarung	 für	
zugelassene	 Einrichtungen“	 oder	 „Vereinbarung“)	wird	 zwischen	 Zumbini®,	 LLC	 („Zumbini®“)	 und	 Ihnen	
(„zugelassene	 Einrichtung“)	 abgeschlossen	 und	 tritt	 ab	 dem	Datum	 der	 Unterzeichnung	 der	 Vereinbarung	
(„Wirksamkeitsdatum“)	in	Kraft.	Zumbini®	und	die	zugelassene	Einrichtung	werden	einzeln	als	„Partei“	und	
gemeinsam	als	die	„Parteien“	bezeichnet. 
 
GEMÄSS	DER	VEREINBARUNG	bietet	Zumbini®	frühkindliche	Bildungskurse	an,	in	denen	Musik,	Tanz	und	
Bildungselemente	für	Babys,	Kleinkinder	und	Kinder	kombiniert	werden,	wozu	auch	das	Zumbini®	Programm	
Zumbini®	für	Kitas	gehört,	ein	frühkindliches	Bildungsprogramm	für	Kinder	zwischen	1	und	5	Jahren,	das	an	
zugelassenen	Kindertagesstätten,	Vorschulen	und	anderen	Einrichtungen	gelehrt	wird;	 
 
GEMÄSS	DER	VEREINBARUNG	handelt	es	sich	bei	einer	zugelassenen	Einrichtung	um	eine	Kindertagesstätte,	
Vorschule	oder	andere	Einrichtung,	die	sich	der	Betreuung	und/oder	Ausbildung	von	Kindern	zwischen	1	und	
5	Jahren	widmet	und	(i)	im	Hinblick	auf	und/oder	bezüglich	der	Betreuung	und/oder	Ausbildung	der	Kinder	
in	Abwesenheit	von	Eltern	oder	Sorgeberechtigten	alle	geltenden	Gesetze,	Bestimmungen,	Vorschriften	und	
Verordnungen	in	dem	Gebiet	(wie	nachstehend	definiert)	streng	einhält,	in	dem	sich	die	Einrichtung	befindet	
(sei	 es	 Land,	 Bundesland,	 Bundesstaat,	 Gemeinde,	 Kommune	 und/oder	 andere	 Organe);	 und	 (ii)	 alle	
erforderlichen	Genehmigungen	der	zuständigen	Behörde(n)	in	dem	Gebiet	besitzt,	in	dem	sich	die	Einrichtung	
befindet	(sei	es	Land,	Bundesland,	Bundesstaat,	Gemeinde,	Kommune	und/oder	andere	Organe),	um	die	Kinder	
in	 Abwesenheit	 von	 Eltern	 oder	 Sorgeberechtigten	 zu	 betreuen	 und/oder	 zu	 unterrichten.	 	 Derartige	
Genehmigungen	müssen	zum	Zeitpunkt	der	Erteilung	des	Kurses	noch	volle	Gültigkeit	haben; 
 
GEMÄSS	DER	VEREINBARUNG	hat	Zumbini®	eine	Lizenzvereinbarung	für	das	Zumbini®	für	Kitas-Programm	
mit	einem	zugelassenen	Kursleiter/in	(wie	nachstehend	definiert)	abgeschlossen,	um	das	Zumbini®	für	Kitas-
Programm	an	einer	zugelassenen	Einrichtung	zu	unterrichten; 
 
GEMÄSS	DER	VEREINBARUNG	hat	 die	 zugelassene	 Einrichtung	 zugestimmt,	 dem	 zugelassenen	Kursleiter	
unter	 strenger	 Beachtung	 der	 in	 dieser	 Vereinbarung	 für	 die	 zugelassene	 Einrichtung	 festgelegten	
Bedingungen	den	Unterricht	der	Zumbini®	 für	Kitas-Programmkurse	 in	einer	zugelassenen	Einrichtung	zu	
erlauben;	und	 
 
AUS	 DIESEM	 GRUND	 und	 in	 Anbetracht	 des	 Vorstehenden	 und	 der	 nachstehenden	 gegenseitigen	
Zusicherungen	beschließen	die	Parteien	hiermit	Folgendes:					 

1.			 Gewährung	der	Lizenz	Vorbehaltlich	der	Bedingungen	dieser	Vereinbarung	gewährt	Zumbini®	hiermit	
der	zugelassenen	Einrichtung	eine	begrenzte,	nicht-exklusive,	nicht-übertragbare,	widerrufbare	Lizenz	ohne	
Garantie	zur	Nutzung	der	Rechte	am	geistigen	Eigentum	von	Zumbini®	(wie	nachstehend	definiert),	um	die	
Kurse	des	Zumbini®	für	Kitas-Programms	in	der	zugelassenen	Einrichtung	zu	bewerben,	solange	die	in	
dieser	Vereinbarung	festgelegten	Bedingungen	befolgt	werden	(die	„Lizenz“).	 
 

1.1.	 	 Zugelassener	 Kursleiter	 Jeder	 Kursleiter,	 der	 das	 Zumbini®	 für	 Kitas-Programm	 an	 einer	
zugelassenen	 Einrichtung	 lehrt,	muss	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Abhaltung	 des	 Kurses	 lizenzierter	 Zumbini®	
Kursleiter	sein	und	den	Online-Ausbildungskurs	des	Zumbini®	für	Kitas-Programms	erfolgreich	absolviert	
haben	(„Zugelassene(r)	Kursleiter/in“).	Der	zugelassenen	Einrichtung	ist	es	untersagt,	Zumbini®	für	Kitas-
Programmkurse	an	einer	zugelassenen	Einrichtung	anzubieten,	wenn	diese	nicht	von	einem	zugelassenen	
Kursleiter	unterrichtet	werden.	 
 
1.2.		Geltungsbereich	Sofern	nicht	anderweitig	von	Zumbini®	vorgegeben,	 
gilt	die	Lizenz	weltweit	mit	Ausnahme	von	China,	Ungarn,	den	Philippinen	und	Ländern,	mit	denen	die	USA	
den	 Handel	 eingeschränkt	 haben	 oder	 wo	 die	 Ausübung	 der	 Rechte	 aus	 diesem	 Vertrag	 Gesetze,	
Bestimmungen	oder	Verordnungen	verletzen	würde. 
 
1.3.		[Absichtlich	ausgelassen]		 
 



Lizenzvereinbarung	von	Zumbini®	für	zugelassene	Einrichtungen	  2 

1.4.	 Verwendung	 von	 Zumbini®	 Materialien	 durch	 zugelassene	 Einrichtungen	 Alle	 Zumbini®	
Materialien,	 die	 Zumbini®	 einem	 zugelassenen	 Kursleiter	 und/oder	 einer	 zugelassenen	 Einrichtung	
aushändigt,	bleiben	Eigentum	von	Zumbini®	und	dürfen	ohne	Genehmigung	durch	Zumbini®	nicht	an	
Dritte	weitergegeben	werden.	 Ungeachtet	 des	 Vorstehenden	 darf	 eine	 zugelassene	 Einrichtung,	 die	 an	
einer	zugelassenen	Einrichtung	Zumbini®	für	Kitas-Programmkurse	durch	einen	zugelassenen	Kursleiter	
erteilen	 lässt,	Marketingmaterialien	 verwenden,	 die	 sie	 gemäß	 der	 hier	 festgelegten	 Bedingungen	 von	
einem	zugelassenen	Kursleiter	und/oder	von	Zumbini®	erhalten	hat.		Die	zugelassene	Einrichtung	willigt	
ein,	 derartige	Marketingmaterialien	ohne	die	 ausdrückliche	 schriftliche	Genehmigung	durch	Zumbini®	
nicht	 zu	verändern.	Dies	gilt	 auch	 für	Änderungen	am	geistigen	Eigentum	von	Zumbini®.	 	Wenn	nicht	
anderweitig	hier	festgelegt,	muss	jegliche	Nutzung	der	Rechte	am	geistigen	Eigentum	von	Zumbini®	durch	
eine	zugelassene	Einrichtung	 im	Vorfeld	einer	 solchen	Nutzung	von	Zumbini®	genehmigt	werden.	 	 Im	
Sinne	 dieser	 Lizenzvereinbarung	 stehen	 „Rechte	 am	 geistigen	 Eigentum	 von	 Zumbini®“	 für	 jegliche	
Waren-	und	Dienstleistungszeichen,	Logos,	Designs,	Slogans,	Handelsaufmachung,	Copyrights,	Patente	und	
sonstigen	geistigen	Eigentumsrechte,	die	das	Eigentum	und/oder	unter	der	Kontrolle	von	Zumbini®	sind	
oder	für	die	Zumbini®	das	exklusive	Verwendungsrecht	in	der	Region	hat.	 
 
1.5.	 	 Rechte	 Dritter	 an	 geistigem	 Eigentum	 	 Die	 zugelassene	 Einrichtung	 darf	 ohne	 die	 vorherige	
schriftliche	 Genehmigung	 durch	 Zumbini®	 keine	 geistigen	 Eigentumsrechte	 Dritter	 in	 Materialien	
einfließen	lassen,	mit	denen	für	die	Zumbini®	für	Kitas-Programmkurse	eines	zugelassenen	Kursleiters	an	
einer	 zugelassenen	Einrichtung	 geworben	wird.	Ungeachtet	 des	Vorstehenden	 ist	 die	Verwendung	des	
Namens	der	zugelassenen	Einrichtung,	 in	der	derartige	Kurse	stattfinden,	erlaubt,	wenn	die	Rechte	am	
geistigen	Eigentum	von	Zumbini®	übergeordnet	sind. 
 
1.6.		Einhaltung	von	Gesetzen	Die	zugelassene	Einrichtung	muss	(i)	im	Hinblick	auf	und/oder	bezüglich	
der	Betreuung	und/oder	dem	Unterrichten	der	Kinder	in	Abwesenheit	von	Eltern	oder	Sorgeberechtigten	
alle	 geltenden	 Gesetze,	 Bestimmungen,	 Vorschriften	 und	 Verordnungen	 (eines	 Landes,	 Bundeslandes,	
Bundesstaats,	 einer	 Gemeinde,	 Kommune	 und/oder	 anderer	 Organe)	 in	 dem	 Gebiet,	 in	 dem	 sich	 die	
zugelassene	 Einrichtung	 befindet	 (und/oder	 am	 Standort	 der	 zugelassenen	 Einrichtung),	 strengstens	
einhalten	und	(ii)	alle	erforderlichen	Genehmigungen	und	Zulassungen	der	zuständigen	Behörde(n)	in	dem	
Gebiet	in	dem	sich	die	Einrichtung	befindet	(sei	es	Land,	Bundesland,	Bundesstaat,	Gemeinde,	Kommune	
und/oder	andere	Organe),	innehaben	(und	aufrechterhalten),	,	um	die	Kinder	in	Abwesenheit	von	Eltern	
oder	Sorgeberechtigten	zu	betreuen	und/oder	zu	unterrichten	und	(iii)	alle	notwendigen	Genehmigungen	
und	Zulassungen	für	Marketing,	Werbung	oder	Dienstleistungen	bezüglich	dem	Unterrichten	von	Kindern	
besitzen,	einschließlich	jeglicher	Voraussetzungen	für	das	Unterrichten	von	Kindern	in	Abwesenheit	von	
Eltern	oder	Sorgeberechtigten.		Die	zugelassene	Einrichtung	weiß,	respektiert	und	erklärt,	dass	für	alle	
behördlichen	Gebühren	und/oder	Steuerpflichten,	die	aus	oder	in	Verbindung	mit	den	Transaktionen	
im	 Zusammenhang	 mit	 den	 Zumbini®	 Kursen	 des	 Kursleiters	 anfallen,	 einschließlich	 u.	a.	
Einkommenssteuer,	Umsatzsteuer,	Mehrwertsteuer	(MwSt.)	usw.,	einzig	und	allein	die	zugelassene	
Einrichtung	verantwortlich	ist. 

 
1.7.	 	Die	Nichteinhaltung	 einer	 der	Bedingungen	 in	 diesem	Paragraphen	1	 durch	 die	 zugelassene	
Einrichtung	 begründet	 die	 sofortige	 Kündigung	 dieser	 Lizenzvereinbarung	 für	 zugelassene	
Einrichtungen	sowie	sämtlicher	daraus	gewährter	Vorteile.		 

 
2.	 Beendigung	 Zumbini®	 darf	 diese	 Lizenzvereinbarung	 für	 zugelassene	 Einrichtungen	 jederzeit	 sofort	
schriftlich	 mit	 oder	 ohne	 Angabe	 von	 Gründen	 kündigen.	 Die	 zugelassene	 Einrichtung	 darf	 diese	
Lizenzvereinbarung	für	zugelassene	Einrichtungen	jederzeit	auflösen;	die	zugelassene	Einrichtung	darf	jedoch	
diese	Lizenzvereinbarung	für	zugelassene	Einrichtungen	nicht	inmitten	eines	Zumbini®	für	Kitas-Kursblocks	
auflösen,	in	dem	ein	zugelassener	Kursleiter	gerade	unterrichtet.	Wenn	eine	zugelassene	Einrichtung	um	die	
Auflösung	dieser	Vereinbarung	inmitten	eines	Kursblocks	bittet,	tritt	die	Auflösung	am	letzten	Tag	des	Monats	
in	Kraft,	in	dem	der	letzte	Kurs	eines	zugelassenen	Kursleiters	endet.		 

3.  Auslegung und Durchsetzung Diese Lizenzvereinbarung für zugelassene Einrichtungen wird nach den Gesetzen 
der USA und des Bundesstaats Florida abgeschlossen. Jede Klage aufgrund oder in Zusammenhang mit dieser 
Vereinbarung muss vor einem Landes- oder Bundesgericht in Broward County, Florida, verhandelt werden. Die 
Parteien verzichten auf jede Anfechtung der persönlichen oder örtlichen Zuständigkeit dieser Gerichte. Die in solch 
einer Klage obsiegende Partei ist zur Einziehung ihrer Anwaltsgebühren und -kosten berechtigt. Die Parteien 
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verzichten bei jeder Klage in Verbindung mit diesem Vertrag ausdrücklich auf das Recht auf ein 
Schwurgerichtsverfahren. Jedes Gerichtsurteil im Zusammenhang mit diesem Paragraphen ist im Wohnsitzland des 
Kursleiters uneingeschränkt vollstreckbar. 

4.  Annahme dieser Vereinbarung Die digitale Unterzeichnung dieser Vereinbarung und/oder die vollständige 
Durchführung des Online-Verfahrens für die Annahme dieser Vereinbarung gelten als Originalunterschriften und 
stellen die Annahme durch die zugelassene Einrichtung zu den hier genannten Bedingungen dar. Die zugelassene 
Einrichtung bestätigt, dass sie diese Vereinbarung in ihrer Gesamtheit gelesen und verstanden hat. 

5.  Rechtliche Beziehung der Parteien zueinander Die rechtliche Beziehung der Parteien ist die eines Lizenzgebers 
und eines Lizenznehmers. Kein hier dargestellter Sachverhalt darf so ausgelegt werden, als ob ein Partnerschafts-, 
Joint Venture-, Agentur-, Franchise- oder Anstellungsverhältnis zwischen den Parteien entstünde. Zumbini® tritt 
ferner in Bezug auf den Kursleiter nicht in der Funktion eines Treuhänders auf. Die zugelassene Einrichtung ist nicht 
berechtigt, Angebote im Namen von Zumbini® zu erstellen oder anzunehmen oder für Zumbini® zu handeln oder für 
Zumbini® in irgendeiner Weise Verpflichtungen einzugehen, auch nicht im Zusammenhang mit dem Verhältnis eines 
zugelassenen Kursleiters zu einer zugelassenen Einrichtung. Es ist bekannt und es besteht Übereinstimmung 
dahingehend, dass es sich bei allen Abmachungen zwischen Kursleiter und zugelassener Einrichtung um ein 
Verhältnis zwischen unabhängigen Partnern handelt und Zumbini® in keiner Weise Verpflichtungen eingeht, 
abgesehen von den hier festgelegten Bedingungen. Die zugelassene Einrichtung darf keine Behauptungen aufstellen 
oder Maßnahmen ergreifen, die im Widerspruch zu dem hier dargelegten Verhältnis stehen, und niemanden im 
Hinblick auf die Art der Parteienbeziehung täuschen oder in die Irre führen. 

6.  Haftungsbeschränkung Zumbini® gibt weder ausdrücklich noch implizit eine Zusicherung oder Garantie im 
Hinblick auf das Programm Zumbini® für Kitas oder auf Zumbini® Materialien, einschließlich, ohne Einschränkungen, 
der Gewährleistung der Eignung, Marktfähigkeit oder des Nichtverstoßes gegen Vereinbarungen und Gesetze. Unter 
keinen Umständen und unabhängig von Gesetzen oder Billigkeitsrecht, ob aufgrund von Schadenersatzrecht, 
Vertragshaftung, Gefährdungshaftung oder anderweitig, haftet Zumbini® oder eines seiner verbundenen 
Unternehmen, verbundene Rechtsträger, Mitglieder, einer seiner Direktoren, leitenden Angestellten und 
Mitarbeiter (oder Mitglieder, Direktoren, leitende Angestellte und Mitarbeiter eines mit Zumbini® verbundenen 
Unternehmens oder eines verbundenen Rechtsträgers (kollektiv „mit Zumbini® verbundene Parteien“)) gegenüber 
einer zugelassenen Einrichtung oder einer anderen Person für indirekte, spezielle, zufällige oder resultierende 
Verluste oder Schäden jeder Art, die aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen, einschließlich 
Schadensersatz für entgangenen Gewinn, Verlust von Firmenwert, Datenverlust, Arbeitsniederlegung, Genauigkeit 
von Ergebnissen und Computerausfall oder -fehlfunktion, selbst wenn ein autorisierter Zumbini® Vertreter über die 
Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurde oder diese hätte kennen müssen.  

7.  Schadloshaltung Die zugelassene Einrichtung hält Zumbini® und die mit Zumbini® verbundenen Parteien von 
jeglichen Verlusten, Haftungen, Schäden und Kosten (einschließlich Anwaltsgebühren und -kosten) schad- und 
klaglos, die das Ergebnis von Ansprüchen, Forderungen, Klagen oder Vorgehensweisen sind, die eine dritte Partei 
anstrengt/veranlasst, und die aus (i) kriminellen und/oder fahrlässigen Handlungen durch eine zugelassene 
Einrichtung oder Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und/oder Vertreter; (ii) der Verletzung einer Bestimmung dieser 
Vereinbarung durch eine zugelassene Einrichtung (oder einen Mitarbeiter, Agenten und/oder Vertreter) oder (iii) 
sonstigen Handlungen/Unterlassungen der zugelassenen Einrichtung (oder eines Mitarbeiters, Erfüllungsgehilfen 
und/oder Vertreters) entstehen. 

8.  Art der Dienstleistungen. Jede Information, die Zumbini® der zugelassenen Einrichtung über das Zumbini® 
Programm, Zumbini® Materialien, die Zumbini® Website(s) oder anderes im Hinblick auf frühkindliche Entwicklung 
bereitstellt, ist ausschließlich als allgemeine pädagogische Unterstützung und nicht als Ersatz für Erziehungs- oder 
Entwicklungsberatung gedacht. Die zugelassene Einrichtung muss sicherstellen, dass sie (und alle ihre Mitarbeiter, 
Erfüllungsgehilfen und/oder Vertreter) alle gültigen Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen einhält, die das 
Unterrichten von Kindern in dem Staat, Land und der Kommune der zugelassenen Einrichtung regeln. Zumbini® 
und die mit Zumbini® verbundenen Parteien übernehmen keine Verantwortung für direkte oder indirekte 
Konsequenzen einer Handlung oder unterlassenen Handlung einer zugelassenen Einrichtung (oder eines 
Mitarbeiters, Erfüllungsgehilfen und/oder Vertreters) aufgrund von Informationen, Dienstleistungen oder sonstigen 
Materialien, die Zumbini® bereitgestellt hat. Zumbini® ist bestrebt, vollständige, aktuelle und exakte Informationen 
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auf seinen Websites und in anderen Materialien bereitzustellen, jedoch garantieren Zumbini® und die mit Zumbini® 
verbundenen Parteien weder die Genauigkeit, Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit solcher Informationen noch 
übernehmen sie hierfür Verantwortung oder haften für Schäden oder Verluste, die damit in Zusammenhang stehen. 
Die zugelassene Einrichtung stellt im eigenen Auftrag und im Auftrag ihrer Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und/oder 
Vertreter Zumbini® und die mit Zumbini® verbundenen Parteien von jeglicher Haftung frei und hält sie schadlos in 
Bezug auf Unfälle, Verletzungen, Krankheiten, Todesfälle, Verluste, Schäden an Personen oder Eigentum oder 
sonstigen Folgen, die eine Person erleidet (einschließlich Minderjährigen), die direkt oder indirekt aus oder im 
Zusammenhang mit Zumbini® Kursen an einer zugelassenen Einrichtung resultieren. Zumbini® übernimmt keine 
Verantwortung für medizinische Ausgaben, Verletzungen oder Schäden, die einer Person oder einem Teilnehmer 
eines Zumbini® Kurses an einer zugelassenen Einrichtung entstehen. 

9.  Kein Rechtsverzicht und Rechtsvorbehalt  Falls Zumbini® eine Bestimmung dieses Vertrages nicht durchsetzt, 
begründet dies keinen Anspruchsverzicht auf sein Recht, eine derartige Bestimmung oder sonstige hier genannte 
Bestimmungen zu einem späteren Zeitpunkt durchzusetzen. Zumbini® behält sich alle hier nicht gewährten Rechte 
vor.  Fragen zu diesem Vertrag sind per E-Mail an support@zumbini.com zu richten. 

Die zugelassene Einrichtung stimmt hiermit allen Bedingungen dieser Vereinbarung vollständig am ____ ___, 202__ 
zu. 

Name der zugelassenen Einrichtung:  
________________________________________________________________________ 

Adresse der zugelassenen Einrichtung: 
________________________________________________________________________   

Unterschrift: ___________________________ Name in Druckbuchstaben: _________________________   
Anrede: __________________    
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